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Rechtssatz 

Mit dem Verhandlungsbeschluss wird der Gegenstand des Disziplinarverfahrens, also Inhalt und Umfang der 
Anschuldigungen festgelegt. Damit wird einerseits klargestellt, welche Verhaltensweisen nicht zu erörtern sind 
und andererseits, zu welchen Vorwürfen dem Beschuldigten Gelegenheit zur sachgerechten Verteidigung in der 
mündlichen Verhandlung gegeben wird. Da auch der Verhandlungsbeschluss noch im Verdachtsbereich erfolgt, 
ist auch hier der Sachverhalt nur insoweit zu erheben, als aufgrund dessen im Verhandlungsbeschluss als 
unabdingbarer Inhalt die Anschuldigungspunkte zu formulieren sind, die die Grundlage für die mündliche 
Verhandlung darstellen. Eine darüber hinausgehende Behandlung des Sachverhaltes im Rahmen der einzelnen 
Anschuldigungspunkte erübrigt sich im Stadium des Verhandlungsbeschlusses, weil damit der Beurteilung im 
folgenden Disziplinarverfahren vorgegriffen würde und es nicht Aufgabe des Verhandlungsbeschlusses, sondern 
des nachfolgenden Disziplinarverfahrens ist, die Rechts- bzw. Schuldfrage zu klären (z.B. VwGH v 29.6.1989, 
Slg 12962/A). Aus dem Begriff der "Anschuldigung" folgt weiters, dass anzugeben ist, welchen gesetzlichen 
Bestimmungen der angeführte Sachverhalt voraussichtlich zu unterstellen sein wird. 
 

Für den Verhandlungsbeschluss kommen die Bestimmungen des § 58 Abs. 1 und 2 AVG insofern zur 
Anwendung, als er - neben der Rechtsmittelbelehrung - einen Spruch und eine Begründung zu enthalten hat. 
Nach § 59 Abs. 1 AVG hat der Spruch unter anderen die in Verhandlung stehende Angelegenheit in möglichst 
gedrängter, deutlicher Fassung in Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel 
zur Gänze, zu erledigen. Im Spruch des Verhandlungsbeschlusses sind die Anschuldigungspunkte bestimmt 
anzuführen. Daraus folgt, dass im Anschuldigungspunkt der vom Beschuldigten gesetzte strafbare Sachverhalt 
darzustellen ist, wobei alle Umstände anzugeben sind, die zur Bezeichnung der strafbaren Handlung und zur 
Subsumtion unter einen bestimmten gesetzlichen Tatbestand notwendig sind. Aus dem Begriff der 
Anschuldigung folgt weiters, dass anzugeben ist, welche Dienstpflichten der Beschuldigte im Einzelnen durch 
welches Verhalten verletzt haben soll. Der Verhandlungsbeschluss stellt demnach die Grundlage und die 
Abgrenzung für die mündliche Verhandlung und in Verbindung mit § 126 Abs. 1 auch für das 
Disziplinarerkenntnis dar. 


